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Kurze Begründung der fachtextlinguistischen Kritik an der inoffiziellen deutschen Arbeitsübersetzung des Terminus inclusion bzw. seiner Adjektivderivation inclusive in Art. 24 der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung
Problemaufriss:

Die nicht offizielle deutsche Arbeitsübersetzung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung (Convention on the rights of persons with disabilities) weist terminologische Inkonsistenzen auf. Besonders deutlich wird das an der Übersetzung eines Schlüsselbegriffs des verbindlichen englischen Textes, des Terminus inclusion und von mit diesem eng verwandten Fachwörtern. Insbesondere problematisch erscheint die inkonsistente Übersetzung des Terminus inclusion sowie seiner Derivate inclusive und to include  und der Antonyme exclusion und to exclude in Artikel 24 der Konvention.
Einige fachwortsemantische Grundlagen:
Während Fachwörter der terminologiewissenschaftlichen Theortie gemäß idealerweise nach Eineindeutigkeit, also dem Ausschluss sowohl von Polysemie als auch von Synonymie, streben, verhalten sie sich im tatsächlichen Gebrauch Wörtern der Allgemeinsprache recht ähnlich, deren konkrete Bedeutung im Text sowohl denotativ als auch konnotativ bestimmt ist und von der je konkreten Beziehung zwischen (scheinbar fixierter) lexikalischer Bedeutungspotenz und aktueller Textbedeutung („Sinn“) bestimmt wird. Nur so ist ja auch eine konzeptuelle Fortentwicklung von fachlichen Disziplinen überhaupt möglich.
Semantische Isotopiebeziehugen von inclusion im englischen Text der Konvention
Inklusion ist ein zentrales Konzept der Konvention. Entsprechend taucht der Terminus inclusion bereits im Artikel 3 (General principles), Ans. (c) als Prinzip der “[f]ull and effective participation and inclusion in society” auf. Die Textbedeutung von inclusion, die, soweit ich sehe, auch eine neue lexikalische Bedeutung des Terminus im internationalen Recht begründet, ist durch ein Netz von semantischen Isotopien mit Wörtern und Formulierungen in der Präambel (besonders in den Absätzen (e), (h), (k), (m) und (v)) und im unmittelbar folgenden Artikel 4 (besonders Abs. 1. (b) und (c) und  Abs. 3) sowohl aitiologisch, also von seiner Grundlage in den allgemeinen Menschenrechten und der Menschenwürde als auch teleologisch, also durch aus diesem Prinzip der Inklusion erwachsende Verpflichtungen von Vertragsparteien, definiert. 
Entsprechend sind mit dem Nomen inclusion wortbildungsverwandte Fachwörter wie included (Artikel 19, Überschrift), inclusive (Art. 24, Art, 27) und excluded (Artikel 24) in Abhängigkeit der Textbedeutung von inclusion in der Konvention zu verstehen.
Übersetzung von inclusion und wortbildungsverwandter Ausdrücke
DieVerwendung von inclusion und seiner wortbildungsverwandten Ausdrücke wird im englischen Text der Konvention konsistent gehandhabt (eine Ausnahme stellt hier lediglich Artikel 30, Abs, 5. (d) dar, wo „including“ gemeinsprachlich als Satzkonnektor, also in grammatischer statt wortsemantischer Funktion gebraucht wird). Die deutsche Arbeitsübersetzung verwendet das offenbar juristisch recht klare Nomen „Teilhabe“ zur Übersetzung von „inclusion“ (so in Art. 3 Abs. (b) und Art. 19). Allerdings ist diese Übersetzung alles andere als konsistent. Zum einen wird das Nomen „Teilhabe“ auch zur Übersetung des Verbalpartizips „included“ (Art. 19, Überschrift) verwendet, zum anderen wird „inclusion“ in Artikel 24, Abs. 2 .(e) durch „Integration“ übersetzt. Dies ist im Rahmen der Kohärenz des gesamten Konventionstextes grundlegend falsch. 

Spezifisch im Artikel 24 der Konvention wird die Inkonsistenz der Übersetzung dadurch verstärkt, dass mit dieser textsemantisch falschen Übersetzung „Integration“ wortbildungsverwandte Begriffe für englische Begriffe eingesetzt, die mit inclusion wortbildungsverwandt sind: In Abs 1 und Abs. 2. (b) wird „inclusive“ durch „integrativ“ übersetzt (wie das auch in Artikel 27, Abs. 1 der Fall ist). Das Partizip „excluded“ wird wiederum durch die dem entsprechende deutsche Lehnübersetzung des lateinischen Verbparadigmas „ausgeschlossen“ wiedergegeben (Art. 14, Abs 2. (a)).
Tabellarische Übersicht
Bei der Übersetzung von inclusion und wortbildungsverwandter Fachwörter des englishcen Textes ergibt sich also folgendes Bild (die entsprechenden Wortübersetzung sind von mir hervorgehoben):

	Textstelle
	englischer Text
	deutsche Arbeitsübersetzung

	Art. 3, Abs. (c)
	Full and effective participation and inclusion in society;
	Volle und wirksame Teilnahme und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben

	Art. 19, Überschrift
	Living independently and being included in the community
	Unabhängige Lebensführung und Teilhabe an der Gemeinschaft

	Art. 19
	[...] their full inclusion and participation in the community [...]
	[…] ihre volle Teilhabe und Teilnahme an der Gemeinschaft […]

	Art. 24, Abs. 1
	[...] States Parties shall ensure an inclusive education system [...]
	[…] gewährleisten die Vertragsstaaten ein integratives Bildungssystem [...]

	Art 24, Abs. 2. (a)
	Persons with disabilities are not excluded from the general education system […] children with disabilities are not excluded from free and compulsory primary education, or from secondary education […]
	dass behinderte Menschen nicht […] vom allgemeinen Bildungssystem ausgeschlossen werden und dass behinderte Kinder nicht [...] vom unentgeltlichen und obligatorischen Grundschulunterricht oder von der Sekundarschulbildung ausgeschlossen werden.

	Art, 24,Abs 2. (b)
	Persons with disabilities can access an inclusive, quality and free primary education and secondary education [...]
	Dass behinderte Menschen […] Zugang zu einem integrativen, hochwertigen und unentgeltlichen Grundschulunterricht und einer entsprechenden Sekundarschulbildung haben;

	Art. 24, Abs. 2. (e)
	[...] consistent with the goal of full inclusion.
	[…] in Übereinstimmung mit dem Ziel der vollständigen Integration […}

	Art. 27, Abs. 1
	[...] a labour market and work environment that is open, inclusive and accessible to persons with disabilities 
	[…] in einem offenen, integrativen und für behinderte Menschen  zugänglichen  Arbeitsmarkt und Arbeitsumfeld [...]


Morphologische Struktur des deutschen Wortfelds und Möglichkeiten konsistenter Übersetzung aus linguistischer Sicht:
Das deutsche Nomen „Teilhabe“ bietet zwar die altertümliche und so gut wie obsolete Adjektivderivation „teilhaftig“ und das Verb „teilhaben“, jedoch im Gegensatz zu den lateinischen Entlehnungen des Englischen kein wortbildungsverwandtes Antonym. Das antonyme Partizip „excluded“ ist passend mit „ausgeschlossen“ übersetzt; allerdings sind wiederum dessen wortbildungsverwandte Antonyme „Einschluss/Einschließung“, „einschließend/einschließlich/eingeschlossen“ als juristische Termini offenbar nicht geeignet. Ein Ausweg ergibt sich hier durch Wortartwechsel der Übersetzung. Wie in der Überschrift des Artikels 19 das englsiche Partizip durch ein deutsches Nomen übersetzt wurde, könnte auch in den Artikeln 24 und 27 eine nominale Konstruktion mit „Teilhabe“ als Zentralbegriff das englische Adjektiv „inclusive“ übersetzen.
Alternativ könnte „Inklusion/inkludieren/inklusiv/exkludieren“ als neuer terminologischer Komplex in die deutsche Rechtssprache Eingang finden. Deutsche Rechtsterminologie ist zwar traditionell gegenüber romanischsprachigen Lehnwörtern außerordentlich feindselig eingestellt. Im Rahmen des gerade durch die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung im internationalen Recht neu bzw. weiterentwickelten Rechtskonzepts der Inklusion und im Rahmen einer europäischen und internationalen Integration (und hier passt das Wort) von Menschenrechtskonzepten wäre das, jedenfalls aus fachsprachenlinguistischer Sicht, nicht die schlechteste Möglichkeit. Eine inkonsistente Übersetzung wie im Artikel 24 der deutsche Arbeitsübersetzung der Konvention ist jedoch auf jeden Fall vermeidbar und deshalb inkorrekt.
Ausblick:

Da die Übersetzung des Terminus inclusion sowie seiner wortbildungsverwandten Begriffe in Artikel 24 den im übrigen Text der Konvention (mit Ausnahme von Art, 27) ausschließlich verwendeten Übersetzungen nicht entsprechen, wäre juristisch zu prüfen, ob die Übersetzung  der nach Arikel 50 der Konvention maßgeblichen englischen Fassung in diesem Fall nicht dem Geist der Konvention (spezifisch den Absätzen (e), (h), (k), (m) und (v) der Präambel, der Definition  von „universal design“ in Artikel 2, Artikel 3, Abs. (c) und Artikel 4, Abs. 1. (b) und (c), Abs. 3 und Abs. 5) widerspricht. Dies könnte unter Umständen als ein impliziter, nach Abs. 46, Abs. 1 verbotener Vorbehalt der deutschprachigen Vetrtragsparteien gegenüber der Konvention gesehen werden und zudem Artikel 31 der Wiener Konvention über das Recht der Verträge widersprechen.
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